
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/8/31 1Ob609/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1983

Norm

ABGB §810

AußStrG §145 A

AußStrG §145 B

HGB §161

Rechtssatz

Kann nach dem Gesellschaftsvertrag der Erbe auf die Stellung eines Kommanditisten beschränkt werden, ist diese

Vereinbarung ihrem Sinn nach auch schon auf die Verlassenschaft zu beziehen. Die anderen Gesellschafter können

daher einem Verlangen des Verlassenschaftskurators auf Eintragung der Verlassenschaft als Kommanditisten nicht

entgegentreten.
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